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Antrag 

der Abgeordneten Oliver Jörg, Gudrun Brendel-Fi-
scher, Robert Brannekämper, Petra Dettenhöfer, 
Alex Dorow, Dr. Ute Eiling-Hütig, Judith Gerlach, 
Dr. Thomas Goppel, Petra Guttenberger, Christine 
Haderthauer, Ingrid Heckner, Dr. Gerhard Hopp, 
Bernd Kränzle, Michaela Kaniber, Helmut Radlmei-
er, Andreas Schalk, Angelika Schorer, Tanja Scho-
rer-Dremel, Kerstin Schreyer, Reserl Sem, Barbara 
Stamm, Sylvia Stierstorfer, Carolina Trautner, Ma-
nuel Westphal, Mechthilde Wittmann CSU 

Stellung, Aufgaben und Befugnisse der Gleich-
stellungsbeauftragten an den bayerischen Univer-
sitäten und Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Aus-
schuss für Wissenschaft und Kunst mündlich und 
schriftlich auf Basis des 5. Gleichstellungsberichts 
vom 8. März 2016 über die Arbeitsgrundlagen der 
Gleichstellungsbeauftragten an den bayerischen Uni-
versitäten und Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften zu berichten. Von Interesse sind die gesam-
melten Erfahrungen an den Universitäten und Hoch-
schulen hinsichtlich Bestellung und Ausstattung der 
Gleichstellungsbeauftragten. 

Dabei ist insbesondere auf folgende Punkte einzuge-
hen: 

─ Hat sich die Bestellung der Gleichstellungsbeauf-
tragten für die Dauer von drei Jahren auch im 
Hinblick auf die Laufzeit der Gleichstellungskon-
zepte von fünf Jahren bewährt? 

─ An welchen Universitäten und Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften verfügt der oder die 
Gleichstellungsbeauftragte über ein eigenes Büro 
und ihm oder ihr zugeteilte Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen? 

─ In welcher Form werden die Gleichstellungsbeauf-
tragten an den Universitäten und Hochschulen 
entlastet, um Freiraum für die Durchführung eige-
ner Initiativen zu erhalten? Wie wird die Freistel-
lung von ihrer sonstigen dienstlichen Tätigkeit an 
den einzelnen Universitäten und Hochschulen 
umgesetzt? 

─ Wie sind die Universitäten und Hochschulen im 
Vergleich zu anderen Dienststellen des Freistaa-
tes Bayern mit Ressourcen ausgestattet? 

─ Welche Befugnisse zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern stehen den Gleich-
stellungsbeauftragten zur Verfügung, die nicht auf 
eine personelle und sachliche Ausstattung im Um-
fang der Arbeitsbelastung mit Gleichstellungsauf-
gaben zurückgreifen können? 

Ferner möge der Bericht darauf eingehen, welche In-
itiativen die Staatsregierung, insbesondere das 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration in Bezug auf Fort- und Weiterbildungen zur 
Förderung der Gleichstellung ergreift. Abschließend 
wird um Einschätzung gebeten, ob die im Bayerischen 
Gleichstellungsgesetz (BayGlG) geregelten Befugnis-
se nach Art. 17 bis Art. 19 als ausreichend erschei-
nen, um die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten 
dauerhaft zu stärken. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Oliver Jörg, Gudrun Brendel-Fischer, 
Robert Brannekämper u.a. CSU 
Drs. 17/15275 

Stellung, Aufgaben und Befugnisse der Gleichstellungsbeauf-
tragten an den bayerischen Universitäten und Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Michaela Kaniber 
Mitberichterstatterin: Isabell Zacharias 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Fragen des öf-
fentlichen Dienstes hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 61. Sit-
zung am 15. Februar 2017 beraten und e i n s t im m i g  Zu-
stimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den 
Antrag in seiner 54. Sitzung am 7. März 2017 mitberaten und 
e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Oliver Jörg 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Oliver Jörg, Gudrun Bren-
del-Fischer, Robert Brannekämper, Petra Detten-
höfer, Alex Dorow, Dr. Ute Eiling-Hütig, Judith Ger-
lach, Dr. Thomas Goppel, Petra Guttenberger, Chris-
tine Haderthauer, Ingrid Heckner, Dr. Gerhard Hopp, 
Bernd Kränzle, Michaela Kaniber, Helmut Radlmei-
er, Andreas Schalk, Angelika Schorer, Tanja Scho-
rer-Dremel, Kerstin Schreyer, Reserl Sem, Barbara 
Stamm, Sylvia Stierstorfer, Carolina Trautner, Ma-
nuel Westphal, Mechthilde Wittmann CSU 

Drs. 17/15275, 17/16067 

Stellung, Aufgaben und Befugnisse der Gleich-
stellungsbeauftragten an den bayerischen Univer-
sitäten und Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Aus-
schuss für Wissenschaft und Kunst mündlich und 
schriftlich auf Basis des 5. Gleichstellungsberichts 
vom 8. März 2016 über die Arbeitsgrundlagen der 
Gleichstellungsbeauftragten an den bayerischen Uni-
versitäten und Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften zu berichten. Von Interesse sind die gesam-
melten Erfahrungen an den Universitäten und Hoch-
schulen hinsichtlich Bestellung und Ausstattung der 
Gleichstellungsbeauftragten. 

Dabei ist insbesondere auf folgende Punkte einzuge-
hen: 

─ Hat sich die Bestellung der Gleichstellungsbeauf-
tragten für die Dauer von drei Jahren auch im 
Hinblick auf die Laufzeit der Gleichstellungskon-
zepte von fünf Jahren bewährt? 

─ An welchen Universitäten und Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften verfügt der oder die 
Gleichstellungsbeauftragte über ein eigenes Büro 
und ihm oder ihr zugeteilte Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen? 

─ In welcher Form werden die Gleichstellungsbeauf-
tragten an den Universitäten und Hochschulen 
entlastet, um Freiraum für die Durchführung eige-
ner Initiativen zu erhalten? Wie wird die Freistel-
lung von ihrer sonstigen dienstlichen Tätigkeit an 
den einzelnen Universitäten und Hochschulen 
umgesetzt? 

─ Wie sind die Universitäten und Hochschulen im 
Vergleich zu anderen Dienststellen des Freistaa-
tes Bayern mit Ressourcen ausgestattet? 

─ Welche Befugnisse zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern stehen den Gleich-
stellungsbeauftragten zur Verfügung, die nicht auf 
eine personelle und sachliche Ausstattung im Um-
fang der Arbeitsbelastung mit Gleichstellungsauf-
gaben zurückgreifen können? 

Ferner möge der Bericht darauf eingehen, welche In-
itiativen die Staatsregierung, insbesondere das 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration in Bezug auf Fort- und Weiterbildungen zur 
Förderung der Gleichstellung ergreift. Abschließend 
wird um Einschätzung gebeten, ob die im Bayerischen 
Gleichstellungsgesetz (BayGlG) geregelten Befugnis-
se nach Art. 17 bis Art. 19 als ausreichend erschei-
nen, um die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten 
dauerhaft zu stärken. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Subsidiarität-

sangelegenheiten, Bundesratsdrucksachen 186/17 und 187/17 betreffend die gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt bzw. deren Neufassung, beraten 

und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiaritäts-

bedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 

Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die Drucksachen 17/16087 und 

17/16088 sowie die Beschlussempfehlungen auf den Drucksachen 17/16128 und 

17/16129. Die Beratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die 

Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der 

aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
100. Plenum, 29.03.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/15275 vom 03.02.2017
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16067 des WK vom 07.03.2017
	Beschluss des Plenums 17/16216 vom 29.03.2017
	Plenarprotokoll Nr. 100 vom 29.03.2017

